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Verordnung
über die Bildung und Verwendung des Prämien-,

Kultur- und Sozialfonds in den Universitäten, 
Hochschulen, Medizinischen Akademien, 

Fachschulen, wissenschaftlichen Bibliotheken, 
wissenschaftlichen Museen und sonstigen 

wissenschaftlichen Einrichtungen des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen

vom 25. März 1968

Zur Anerkennung hervorragender Leistungen, zur 
weiteren Entwicklung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit, zur kulturellen und sportlichen Betäti
gung sowie zur sozialen Betreuung der Werktätigen 
des Hoch- und Fachschulwesens wird in Übereinstim
mung mit dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, 
Zentralvorstand der Gewerkschaft Wissenschaft, fol
gendes verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für 
alle Universitäten, Hochschulen, Medizinischen Akade
mien, Ingenieurschulen und Fachschulen, wissenschaft
lichen Bibliotheken, wissenschaftlichen Museen und 
sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen und Insti
tute (nachstehend: Einrichtungen), die dem Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen direkt unterstellt sind.

(2) Für den Anwendungsbereich des Rahmenkollek
tivvertrages über die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen der volkseigenen Güter gelten an den 
Universitäten die Bestimmungen des Vorsitzenden des 
Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik.

(3) Für die dem Ministerium für Hoch- und Fach
schulwesen nicht unterstehenden Hoch- und Fach
schulen können die Leiter der zuständigen zentralen 
staatlichen Organe in Abstimmung mit dem Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen diese Verordnung an
wenden.

Bildung des Prämien-, Kultur- und Sozialfonds
§ 2

(1) In jeder Einrichtung ist ein einheitlicher Prämien-, 
Kultur- und Sozialfonds zu bilden.

(2) Der einheitliche Prämien-, Kultur- und Sozial
fonds wird gebildet aus:
— 1,5% des in den Haushaltsplänen bestätigten Lohn

fonds einschließlich der Lehrlingsentgelte und des 
Lohnfonds der Arbeitskräfte, die im Rahmen der 
gesellschaftswissenschaftlichen Forschung geplant 
werden

— dem jeweils festgelegten Prozentsatz des Lohnfonds 
der Arbeitskräfte, die im Rahmen der naturwissen
schaftlich-technischen Forschung geplant werden.

§3
(1) Zu dem planmäßigen Prämien-, Kultur- und 

Sozialfonds gemäß § 2 können im Planjahr zusätzliche 
Zuführungen in Höhe bis zu 1 % der Lohnsumme aller 
Beschäftigten aus Mehreinnahmen (abzüglich der über
planmäßigen Ausgaben der betreffenden Positionen) 
sowie aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln
— des bestätigten Lohnfonds und
— des Sachkontos Honorare und Zuschläge 
vorgenommen werden.

(2) Bei Erfüllung der geplanten Aufgaben können 
dem Prämien-, Kultur- und Sozialfonds über die Fest
legungen des Abs. 1 hinaus 30 % der vereinnahmten 
Nutzensanteile und Preiszuschläge gemäß § 11 der An
ordnung vom 28. Dezember 1966 über die Planung, 
Finanzierung und die vertragliche Sicherung von wis
senschaftlich-technischen Aufgaben der Universitäten 
und Hochschulen (GBl. II 1967 S. 51) zugeführt werden.

(3) Der Minister für Hoch- und Fachschulwesen 
regelt im Einverständnis mit dem Zentralvorstand der 
Gewerkschaft Wissenschaft durch Weisungen die Ein
zelheiten für die zusätzlichen Zuführungen gemäß 
Abs. 1 und deren Verwendung.

Verwendung des Prämien-, Kultur- und Sozialfonds
§4

(1) Die Verwendung der Mittel des Prämien-, Kultur- 
und Sozialfonds und die Form seiner Bewirtschaftung 
(zentral — dezentral) ist in den betrieblichen Verein
barungen der Einrichtungen festzulegen.


